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Förderung, Nachteilsausgleich und Notenschutz bei stark ausgeprägter 
Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten an den weiterführenden Schulen

keine ausreichenden schulischen
Leistungen

bisher gewährter Notenschutz bei 
Prüfung erforderlich?

ð Antrag an Prüfungsvorsitzende/n

bisher gewährter NTA bei 
Prüfungen erforderlich?

Notenschutz empfehlenswert?

Bewilligung von Notenschutz auf Antrag

Antrag auf NTA an
Prüfungsvorsitzende/n

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

Ab Jahrgang 7 nicht ausreichende schulische 
Leistungen im Lesen und/oder Rechtschreiben?

keine ausreichenden schulischen
Leistungen

Reicht der NTA für eine benachteiligungsfreie Bewertung aus?

festgestellte Lese- und/oder Rechtschreib-
schwierigkeiten durch die abgebende Grundschule
oder einen standardisierten Test der weiterführen-
den Schule oder ggf. anderweitiger Institutionen

Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten

Das SIBUZ hat stark ausgeprägte
Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeiten festgestellt.

Förderung
• binnendifferenziert / 
  unterrichtsintegriert

• additiv (temporäre Lerngruppe)

Gewährung von
Nachteilsausgleich (NTA)

• Zeitverlängerung,
• Hilfsmittel …

aCer
Textfeld
Aus dem Leitfaden "Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben und Rechnen" der Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend und Familie, online abrufbar unter:
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/foerderung/lernschwierigkeiten/lese-undrechtschreibschwierigkeiten/


aCer
Textfeld
Bitte informieren Sie die Klassenleitung beim Übergang in die Sekundarstufe I über festgestellte Lese-Rechtschreib-
schwierigkeiten bzw. entsprechende Fördermaßnahmen in der Jahrgangsstufe 5/6.

aCer
Textfeld
Der Notenschutz wird auf dem Zeugnis vermerkt.


